
Stand 29.04.2019 

Vogelschutzgebiet 6407-309 
„Nördlich Oberlöstern“ 
 

- Erhaltungsziele -  
 
 
 
Allgemeines Erhaltungsziel: 

 
Erhaltung und Gewährleistung der Nicht-Verschlechterung des aktuellen 
Zustandes der im Gebiet vorkommenden Arten nach Anhang I der VS-Richtlinie 
sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie (gefährdete Zugvögel) und 
ihrer Lebensräume; 
Wiederherstellung und/oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der im Gebiet seit dem Meldezeitpunkt nachgewiesenen Arten nach Anhang I 
der VS-Richtlinie sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie 
(gefährdete Zugvögel) und ihrer Lebensräume. 
 

 
Schutzgebietsverordnung und Karten: 
https://www.saarland.de/207956.htm 
 
Erhaltungsziele und weitere Unterlagen zum Gebiet: 
http://www.naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/Natura2000/gebietsspezifische
%20Daten/6407-309_Noerdlich%20Oberloestern/Struktur.html 
 

 

Vogelarten des Anhangs I der VS-Richtlinie (lt. StDB): 
 
 

Code-
Nr. 

Wissenschaftlicher 
Name 

Dt. Name Priorität Erhaltung Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Fläche 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Qualität 

A104  Bonasa bonasia Haselhuhn -  + + 

A030 Ciconia nigra Schwarzstorch 
Sehr 
hoch 

X   

A236  Dryocopus martius Schwarzspecht Mittel X   

A238 
Dendrocopos 
medius 

Mittelspecht 
Sehr 
hoch 

X   

A074 Milvus milvus Rotmilan Mittel X   

 
 
 
 
 
 
 
 



Erhaltungsziele: 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Haselhuhn 

 Erhalt der großen zusammenhängenden strukturreichen Laub(misch)wälder 
bzw. Waldabschnitte 

 Erhalt von arten- und strukturreichen, nährstoffarmen Wald-Offenbereich-
Ökotonsystemen innerhalb von großflächigen Wäldern als wesentlicher 
Habitatbestandteil (als Offenbereiche gelten u. a.: jüngere 
Sukzessionsflächen, Wildwiesen, Wege, Windwurfflächen, natürliche Felsen 
und Steinbrüche, Blockhalden) 

 Erhalt von Windwurfflächen 

 Erhalt und Förderung der Niederwald-Bewirtschaftung 

 Verzicht auf weitere Erschließung in Haselhuhnlebensräumen (Wege, 
Windenergieanlagen, …) 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Schwarzstorches 

 Erhalt der Brutbäume (störungsarme Wälder)   

 Anwendung der Horstschutzvereinbarung 

 Erhalt von nahrungsreichen, störungsarmen Fließgewässern und offenen 
Auenbereichen  

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Schwarzspechtes 

 Erhalt von Altholzbeständen mit stehendem und liegendem Totholz 

 Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume) 

 Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den 
Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder 

 Erhalt von Altholzbeständen insbesondere von Buchenwäldern 
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Mittelspechtes 

 Erhalt von Altholzbeständen mit stehendem und liegendem Totholz 

 Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume) 

 Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den 
Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Rotmilan 

 Erhalt der Brutbäume (störungsarme Wälder, Ufergehölz, hohe 
Baumhecken,…)   

 Anwendung der Horstschutzvereinbarung 

 Erhalt einer strukturreichen offenen Kulturlandschaft mit hohem Anteil an 
extensiv bewirtschaftetem Grünland (insbesondere in Auen) als 
Nahrungsrevier 



 Erhalt eines abwechslungsreichen Mahdregimes unter Vermeidung von 
Nutzungsintensivierung 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 
 


